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Goldbarren: Die Angstmache-
rei drängt den Goldhandel in 
eine Schmuddelecke, 
fürchten Branchenvertreter.
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Judith Henke Frankfurt

H
yperinflation, starke Überwa-
chung und eine schwere Welt-
wirtschaftskrise: Der Edelme-
tallhändler Dominik Kettner 
zeichnet in seinen Marketing-

Videos, die er auf Youtube hochlädt, 
ein düsteres Bild von der Zukunft. So 
warnt er etwa: „In den nächsten fünf 
Jahren besteht das Risiko ernsthaft – 
wenn ihr euch nicht mit dem Thema 
Vermögensschutz beschäftigt – dass 
95 bis 98 Prozent der Menschen alle ih-
re Papiergeld-Ersparnisse verlieren.“ 
Was Kettner mit „Vermögensschutz“ 
meint, wird schnell klar: Investieren in 
Edelmetalle wie Gold.

Um seine These zu bekräftigen, 
lädt Kettner immer wieder externe 
Gesprächspartner in seine Videos ein, 
etwa Markus Krall. Der frühere CEO 
von Degussa Goldhandel mahnt zum 
Beispiel: „Also, der Bürger kann sich 
gegen die Inflation, die Enteignung 
und gegen die Krise überhaupt nur 
durch Gold schützen.“ Krall, der für 
seine düsteren Wirtschaftsprognosen 
und rechtslibertären politischen Forde-
rungen bekannt ist, wurde nach dem 
Eigentümerwechsel bei Degussa ent-
lassen. Das Unternehmen möchte un-
ter dem neuen CEO nicht mehr mit 
politischen Positionen auffallen, son-
dern lieber neue Kundengruppen er-
schließen. In der Branche sorgt das für 
Erleichterung. Mit düsteren Prognosen 
lassen sich zwar Kunden anlocken, 
doch die Angstmacherei dränge den 
Goldhandel in eine Schmuddelecke, 
heißt es aus Branchenkreisen. Zumal 
Werbevideos, die Panik erzeugen, eine 
hohe Reichweite und somit eine Art 
Meinungsführerschaft innehaben: Der 
Youtube-Kanal Kettner Edelmetalle 
hat rund 299.000 Abonnenten – das 
Vielfache mehr als die Konkurrenz.

Leitlinie verpflichtet zu  
„fairer Vermarktung“

Düstere Prognosen bringen Klicks und 
wecken offenbar Kundeninteresse. 
Doch eigentlich hat sich die Edelme-
tallhandelsbranche selbst dazu ver-
pflichtet, auf Angstmarketing zu ver-
zichten. Bereits vor rund zwei Jahren 
hat der Branchenverband World Gold 
Council (WGC) weltweite Standards 
für seriöse Goldhändler eingeführt. Für 
den deutschen Markt hat der WGC die 
Leitlinien zusammen mit der Bay-
ernLB entwickelt. Die Landesbank ist 
einer der führenden Großhändler für 
Gold, viele Goldhändler in Deutsch-
land sind auf sie angewiesen. Zu den in 
der Leitlinie aufgezählten Grundsät-
zen zählen etwa Transparenz bei den 
Gebühren sowie die Verpflichtung des 
Händlers, das im Auftrag des Kunden 
verwahrte Gold zu schützen und zu 
versichern. Außerdem verpflichten 
sich die Händler in den Grundsätzen 
zur „fairen Vermarktung“. So heißt es 
in dem Prinzipienkatalog: „Anbieter 
sollen harte Verkaufstaktiken und Pa-
nikmache unterlassen.“

Die Leitlinien sind zwar freiwillig. 
Doch Michael Eubel, Abteilungsleiter 

für Sorten und Edelmetalle bei der 
BayernLB, sagte bei Einführung der 
Standards 2021 gegenüber dem Han-
delsblatt: Wer sich weigere, die Selbst-
verpflichtung zu unterzeichnen, oder 
dagegen verstoße, müsse mit Konse-
quenzen rechnen. Im Zweifel werde er 
die Geschäftsbeziehung überdenken.

Doch ob Kettner Edelmetalle mit 
seinem düsteren Youtube-Marketing 
bereits die Leitlinien bricht, sei schwer 
zu sagen, schreibt Eubel auf Anfrage. 
„Die Inhalte sind sicher grenzwertig 
und auch nicht der Stil, den wir als 
BayernLB im Zusammenhang mit 
Gold- und Edelmetallprodukten pfle-
gen“, betont er. Allerdings müsse sich 
niemand die Videos ansehen, wenn er 
nicht möchte. Es gebe offensichtlich 
genug Menschen, die genau so etwas 
sehen und hören möchten. Kettner be-
wege sich im Bereich der Vermarktung 
eher im Grenzbereich, sei aber, was die 
Einhaltung der anderen Grundsätze in 
den Leitlinien angehe, nicht auffällig.

Kettner lässt auf Anfrage über sei-
nen Anwalt betonen: „Unser Marke-
ting ist erfolgreich und steht fest auf 
dem Boden von Recht und Gesetz.“ 
Laut Anwaltsschreiben seien die Ver-
öffentlichungen keine „Panikmache.“ 
Viele der Positionen des Edelmetall-
händlers würden auch von führenden 
finanz- und wirtschaftspolitischen 
Köpfen weltweit sowie von wirt-
schaftspolitischen Leitmedien geteilt 

werden. „Wir leben in Zeiten von Kri-
sen, politischer Unsicherheit, von In-
flation, Rezession und Krieg, in denen 
die Wahrung des persönlichen Vermö-
gens besonders wichtig ist.“

 Gebührenstrukturen sind 
ohnehin intransparent

Unter vielen Anlegern gilt Gold als si-
cherer Hafen in Krisenzeiten – und 
doch kann auch ein Investment in das 
Edelmetall mit bösen Überraschungen 
verbunden sein. Denn über den Han-
del mit physischem Gold wacht keine 
Finanzaufsicht. Privatanleger sind da-
her intransparenten Gebührenstruktu-
ren ausgesetzt, zudem kam es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Be-
trugsskandalen. Das schadet dem Ruf 
der Branche, wie eine Umfrage des 
WGC unter Privatinvestoren aus dem 
Jahr 2018 gezeigt hat. Demnach fehlt 
fast der Hälfte der Befragten das Ver-
trauen in die Branche – sie ziehen da-
her zwar einen Goldkauf in Erwägung, 
aber zögern dabei, ihn umzusetzen.

Auch das war ein Grund, warum 
das WGC zusammen mit der Gold-
handelsbranche Standards ausgearbei-
tet hat. „Wir wollen mehr Vertrauen in 
den Sektor schaffen“, erklärt Mike Os-
win, Leiter Märkte und Innovationen 
beim WGC. Auch für Goldkäufer hat 
der Branchenverband eine Leitlinie 
veröffentlicht, die bei der Auswahl ei-
nes seriösen Händlers helfen soll.

Goldhandel

Die umstrittene 
Werbestrategie von Kettner

Eigentlich verpflichtet sich die Edelmetallbranche in freiwilligen Standards, auf Panikmache zu 
verzichten. Doch der Händler zeichnet in seinen Marketing-Videos düstere Crashszenarien.

Die Inhalte 
sind sicher 

grenzwertig.

Michael Eubel
Edelmetall-Experte

Finanzen
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Im Grunderwerbsteuerrecht sollen die 
Vergünstigungsvorschriften für Grund-
stücksübertragungen in Bezug auf eine 
Gesamthand zum 1. Januar 2024 abge-
schafft werden. Dies ist Folge des Ge-
setzes zur Modernisierung des Perso-
nengesellschaftsrechts (MoPeG), wo-
durch das Personengesellschaftsrecht 
grundlegend reformiert wird. Die Be-
gründung des Entwurfs im Wachstums-
chancengesetz führt lapidar aus, dass 
diese Bestimmungen, da sie auf die Ge-
samthand zielen würden, mit dem In-
krafttreten des MoPeG keinen Anwen-
dungsbereich mehr haben. Die Frage 
ist, ob diese Schlussfolgerung aus der 
gesetzlichen Anerkennung einer rechts-
fähigen Personengesellschaft gerecht-
fertigt ist.

Ich meine, dies ist nicht der Fall. Die 
Dogmatik der Gesamthand war früher 
einer der großen Streitpunkte im Perso-
nengesellschaftsrecht. Aber Grundlage 
des MoPeG ist die schon bisher beste-
hende Anerkennung der Personenge-
sellschaft als Rechtsträger. Trotzdem 
bestehen weiterhin entscheidende Un-
terschiede zur juristischen Person. Da-
her besteht die Gesamthand nach bis-
herigem modernem Verständnis unver-
ändert fort. Eine ersatzlose Streichung 
der Vergünstigung ist daher gesell-
schaftsrechtlich nicht gerechtfertigt.

Diese Fragen sollten vielmehr der an-
stehenden Grunderwerbsteuerreform 
vorbehalten bleiben. Bis dahin sollte 
konträr zum jetzigen Entwurf vielmehr 
die Fortgeltung der Vergünstigungen 
sichergestellt werden.

Votum

Reflexion 
erforderlich
Das Gesellschaftsrecht 

verschärft die 
Grunderwerbsteuer.

München. Zwei Kirchengemeinden mit An-
teilen an GmbHs mit Grundbesitz wurden 
zu einer neuen Kirchengemeinde zusam-
mengelegt. Die Beteiligungen blieben nach 
der Zusammenlegung in der Hand dieser 
neuen Kirchengemeinde. Wie der Bundes-
finanzhof (BFH) kürzlich bestätigte, entsteht 
dabei Grunderwerbsteuer, und zwar auch 
dann, wenn die grundbesitzenden GmbHs 
karitative Einrichtungen wie Krankenhäuser 
oder Altenheime betreiben. 

Der Grunderwerbsteuerpflicht steht laut 
BFH nicht entgegen, dass die Umstrukturie-
rung der Kirchengemeinden zunächst nach 
rein innerkirchlichem Recht erfolgt sei. Ab 

dem Zeitpunkt, zu dem die Zusammenle-
gung für den staatlichen Bereich anerkannt 
werde, habe die neue Gemeinde den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
erlangt und sei grunderwerbsteuerpflichtig. 

Dagegen sprechen nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs weder das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht noch die sogenann-
te Kirchengutsgarantie im Hinblick auf das 
für Wohltätigkeitszwecke bestimmte Ver-
mögen. Denn diese bestünden nur innerhalb 
der Schranken der für alle geltenden Geset-
ze. Eine solche Schranke sei die Grunder-
werbsteuer und diese sei daher grundsätzlich 
auch von der Kirche zu entrichten. cp

Grunderwerbsteuer

Keine Befreiung für Kirche
Nach Zusammenlegung gelten Kirchengemeinden  

als Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Münster. Auch wenn in einem Anstellungs-
vertrag die private Nutzung eines Dienstwa-
gens untersagt ist, führt die Bereitstellung 
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung 
beim Alleingesellschafter-Geschäftsführer. 
Das hat das Finanzgericht Münster ent-
schieden. Der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer hatte vertraglich einen Anspruch auf die 
Bereitstellung eines Pkw, den er aber nicht 
privat nutzen durfte. Das Finanzamt setzte 
für die Privatnutzung – ermittelt durch die 
Ein-Prozent-Regelung – 4000 Euro als ver-
deckte Gewinnausschüttung an. Die dage-
gen gerichtete Klage hatte teilweise Erfolg. 
Das Finanzgericht folgte der Rechtspre-

chung des ersten Senats des Bundesfinanz-
hofs (BFH), der aufgrund seiner Erfahrung 
von der Privatnutzung des betrieblichen 
Fahrzeugs ausgeht. Das gelte auch bei ei-
nem nicht kontrollierten Privatnutzungs-
verbot. Der Anscheinsbeweis spricht für 
die Privatnutzung. Laut sechstem Senat 
des BFH führt die verbotene private Nut-
zung nicht zur Besteuerung. Dies hat das 
Finanzgericht abgelehnt. Nur bei der Be-
wertung entschied es gegen den Fiskus. 
Die private Nutzung ist nicht mit der Ein-
Prozent-Regelung zu errechnen, sondern 
aufgrund des Fremdvergleichsmaßstabs. 
Die Revision ist zugelassen. ms

Dienstwagen

Gesellschafter in Beweispflicht
Der Anscheinsbeweis spreche für die Privatnutzung eines 

Dienstwagens, auch wenn diese verboten sei.
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Diese Seite erscheint in Kooperation mit den 
Fachredaktionen der dfv-Mediengruppe.

Nils Bleckmann Frankfurt

I
n der Umsatzsteuer agiert der Unterneh-
mer als Steuereinsammler für den Fis-
kus. Die für den Umsatz geschuldete 
Steuer wird auf den Preis aufgeschlagen, 
dem Kunden in Rechnung gestellt und 

an den Fiskus weitergeleitet. Die Entlastung 
von dieser Steuerbelastung, den Vorsteuer-
abzug, muss der Kunde dann wiederum bei 
seinem Finanzamt beantragen.

Diese Aufteilung von Rechten und 
Pflichten beziehungsweise Verantwortlich-
keiten besteht auch in den Fällen fort, in de-
nen der Leistende dem Kunden irrtümlich 
eine falsche Rechnung, beispielsweise mit 19 
Prozent Steuerausweis anstelle der gesetz-
lich zutreffenden sieben Prozent, ausstellt. 
Das Finanzamt wird dem Kunden in sol-
chen Fällen nur den Vorsteuerabzug in Hö-
he von sieben Prozent gewähren, auch wenn 
der Fiskus den Steuerbetrag von 19 Prozent 
vom Leistenden erhalten hat. Die Berichti-
gungsmaßnahmen, das Ausstellen einer 
korrigierten Rechnung und vor allem die 
Rückzahlung der zu viel entrichteten Steuer 
muss zwischen Leistenden und Kunden er-
folgen.

Allerdings hatte der Europäische Ge-
richtshof bereits im Jahr 2007 erstmals 
geurteilt, dass der Kunde nicht ausnahmslos 
auf das Zutun des Leistenden angewiesen 
sein darf. Ist der Leistende beispielsweise in-

solvent, ist der Rückforderungsanspruch des 
Kunden übermäßig erschwert oder gar un-
möglich. In diesen Fällen darf sich der Kun-
de dann ausnahmsweise direkt an sein Fi-
nanzamt richten, und dieses muss anstelle 
des Leistenden für die finanzielle Kompen-
sation sorgen. Bei wirtschaftlicher Betrach-
tung wird der Kunde hierdurch so gestellt, 
als ob er den Vorsteuerabzug des in der 
Rechnung ausgewiesenen und vom Leisten-
den an den Fiskus entrichteten Steuerbetra-
ges erhalten hat. 15 Jahre nach diesem Urteil, 
im Jahr 2022, hat das Bundesfinanzministe-
rium erstmalig dazu Stellung genommen, 
welche Voraussetzungen für die Gewährung 
eines solchen „Direktanspruchs“ erfüllt sein 
müssen. Die Finanzverwaltung vertritt dies-
bezüglich eine restriktive Auffassung. Dem-
nach soll der Kunde den Schutz des Direkt-
anspruchs unter anderem dann verlieren, 
wenn seine Ansprüche gegenüber dem Leis-
tenden auf Berichtigung der Rechnung und 
Rückzahlung der zu Unrecht geforderten 
Umsatzsteuer aus zivilrechtlichen Gründen 
verjährt sind.

Knapp ein Jahr später zeigt sich bereits, 
dass der Europäische Gerichtshof eine sol-
che Einschränkung nicht als unionsrechts-
konform erachtet. Das Gericht stellt fest, 
dass gerade auch in einer solchen Konstella-
tion der Rückerhalt der zu viel entrichteten 
Steuerbeträge vom Leistenden unmöglich 
ist. Sofern der Kunde die Steuer jedoch tat-

sächlich getragen und der Fiskus den strei-
tigen Umsatzsteuerbetrag erhalten hat, 
 gewährleistet der Direktanspruch die Neu-
tralität der Mehrwertsteuer – der Steuer-
pflichtige ist von der im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit getragenen Umsatz-
steuer zu entlasten.

Darüber hinaus wird sich der Europäi-
sche Gerichtshof aufgrund eines Vorlage-
verfahrens des Bundesfinanzhofs in abseh-
barer Zukunft ohnehin ein weiteres Mal 
mit den Anwendungsvoraussetzungen des 
Direktanspruchs befassen müssen. Wäh-
rend die Finanzverwaltung die Bereinigung 
eines unzutreffenden Steuerausweises und 
deren Unwägbarkeiten gerne den Parteien 
des Leistungsaustausches zuweisen würde 
und eine eigene Beteiligung oder gar Ver-
pflichtung äußerst zurückhaltend beurteilt, 
bleibt es abzuwarten, ob die Rechtspre-
chung das in diesem Umfang unterstützt. 
Die bereits vorliegende Entscheidung 
zeigt, dass der Europäische Gerichtshof ei-
ne differenziertere Lastenverteilung verfol-
gen könnte.
Nils Bleckmann ist Partner bei der WTS GmbH und 
Autor der Fachzeitschrift „Betriebsberater“. 

Umsatzsteuer

 Falsche Steuerlast ausgleichen
Macht ein Unternehmen Fehler in der Rechnung, sollte der Fiskus dem Kunden die zu viel 
entrichtete Umsatzsteuer zurückzahlen. Gerichte und Verwaltung streiten über die Regel.
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